
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/11/5 87/18/0087
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs3;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 86/03/0243 E 1. April 1987 RS 5

Stammrechtssatz

Es besteht kein Rechtsanspruch darauf, bei einer Beweisaufnahme anwesend zu sein und an den Zeugen Fragen zu

stellen (Hinweis E 17.11.1972, 0190/71, VwSlg 8315 A/1972).

Schlagworte

Parteiengehör Unmittelbarkeit Teilnahme an BeweisaufnahmenSachverhalt Sachverhaltsfeststellung Beweismittel

Gegenüberstellung FragerechtVerwaltungsstrafverfahren
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